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Ostseebad Boltenhagen 
 

 
 

Niederschrift 

Sitzung des Kurbetriebsausschusses der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen 

 

Sitzungstermin: Donnerstag, 12.03.2026 

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

Sitzungsende: 21:07 Uhr 

Ort, Raum: Kurverwaltung "Tourist-Information", Ostseeallee 4, 23946 
Boltenhagen 

 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Tobias Böse  
  
 
Mitglieder 
Ralf Hoffmann  
Danny Holtz Vertretung für: Matthias Beckert 
Horst Piankowski  
Lars Schönian  
Marianne Retzlaff Vertretung für: Ekkehard Giewald 
Christiane Meier  
Bianca Schönian  
  
 
Verwaltung 
Marina Guliev  
  
 
Protokollant/in 
Milena Schwartz  
  
 
 
Abwesend 
 
Vorsitz 
Franziska Herrmann entschuldigt 
  
 
Mitglieder 
Matthias Beckert entschuldigt 
Ekkehard Giewald entschuldigt 
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Gäste:  

• Herr Dr. Robert Krüger (Rechtsanwalt) 
• Frau Annemarie Kügler, Kurverwaltung  
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit   

 

 

2. Einwohnerfragestunde   

 
 

3. Änderungsanträge zur Tagesordnung   

 
 

4. Abstimmung zum Rederecht von nicht dem Ausschuss 
angehörenden Personen   

 

 

5. Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung des Kurbetriebsausschusses 
(04.02.2026)   

 

 

6. Bericht der Kurdirektorin   

 
 

7. Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils   

 
 

7.1. Aktualisierung der Satzung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen über die Erhebung von Kurabgaben   

 

BV/12/26/029 

7.2. Infrastruktur „Herrichtung vor DLRG-Unterkunft – Schaffung 
eines Außenbereiches“   

 

BV/12/25/066-1 

8. Anfragen der Ausschussmitglieder und Mitteilungen   

 
 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
9. Billigung der Sitzungsniederschrift des nichtöffentlichen Teils 

der vorangegangenen Sitzung (04.02.2026)   

 

 

10. Beschlussvorlagen des nichtöffentlichen Teils   

 
 

10.1. Bungee-Trampolin auf der Festwiese   

 
BV/12/26/028 

11. Anfragen der Ausschussmitglieder und Mitteilungen   

 
 

12. Schließen der Sitzung   
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  

 
Der stellv. Ausschussvorsitzende, Herr Tobias Böse, eröffnet die Sitzung. Er stellt die 
Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit fest. 
 
Es sind 8 von 9 Ausschussmitgliedern anwesend. 
 

 
 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde  
 
1. Es gibt aktuell mehrere akute Straßenschäden im Ort. Herr Schönian erklärt, dass 

bereits eine externe Firma zur Reparatur der Schäden beauftragt wurde.  
 
2. Da die Kurverwaltung einen neuen Strandvogt hat, wird die Frage gestellt, welche 

Funktionen und Aufgaben diese Position hat und ob die Kontrolle der Kurkarten am 
Strand zu dem Aufgabengebiet zählt. Frau Guliev erläutert, dass für die ganzjährige 
Kontrolle der Kurkarten ein neuer Strandvogt eingestellt wurde. Während der 
Sommersaison wird zusätzlich eine Saisonkraft eingesetzt, sodass auch 
regelmäßigere Kontrollen am Strand erfolgen können. 

 
3. Eine WC-Anlage beim Strandaufgang 20 ist seit längerer Zeit defekt, wann wird diese 

repariert? Frau Guliev erklärt, dass alle Probleme und Schäden aufgenommen 
wurden, Gespräche mit der Versicherung geführt werden und mit Hochdruck daran 
gearbeitet wird, zur Saison alle Schäden repariert zu haben.  

 
4. Der WC-Container am Parkplatz Reiterhof befindet sich in einem schlechten Zustand. 

Infolgedessen wird vermehrt beobachtet, dass die umliegenden Büsche als Ersatz 
genutzt werden. 

 
5. Die Gastronomen im Ort erfragen die Planung eines Neujahrsempfangs. Frau Guliev 

erklärt, dass ein Empfang geplant ist und die Einladungen rausgegangen sind.  
 
6. Die Hoteliers und Gastronomen möchten wissen, warum Frau Guliev, als neue 

Kurdirektorin, sich noch nicht vorgestellt hat. Frau Guliev stellt klar, dass sie es 
aktuell nur punktuell geschafft hat und in Zukunft plant, ein persönliches Treffen zu 
organisieren.  

 
 
 
 

 
 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  
 
Herr Hoffmann fragt, wieso der Punkt 10.1 im nichtöffentlichen Teil ist. Frau Guliev sagt, 
dass in der Beschlussvorlage der Unternehmensnamen, sowie die Preise genannt werden. 
 
Es werden keine Änderungsanträge gestellt. 
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4 Abstimmung zum Rederecht von nicht dem Ausschuss 
angehörenden Personen  

 
Der stellv. Ausschussvorsitzende, Herr Böse, lässt über das Rederecht für Herrn Dr. Robert 
Krüger, sowie die Mitarbeiter der Kurverwaltung abstimmen. Dem Rederecht wird einstimmig 
zugestimmt. 
 

 
 
 

 
 

5 Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift der 
vorangegangenen Sitzung des Kurbetriebsausschusses 
(04.02.2026) 

 

 
Es werden keine Änderungsanträge gestellt. Der öffentliche Teil der Sitzungsniederschrift 
der vorangegangenen Sitzung ist somit gebilligt. 
 

 
 
 

 
 

6 Bericht der Kurdirektorin  

 
Frau Guliev berichtet über aktuelle Zahlen, vergangene und bevorstehende Veranstaltungen 
sowie über aktuelle Themen des Bauhofs und des Projektmanagements.  
 
Zudem informiert sie über den aktuellen Stand zum Laden „Licht und Foto“ und teilt mit, dass 
eine schriftliche Aufforderung zur Entfernung der Aufbauten versendet wurde. 
 

 
 
 

 
 

7 Beschlussvorlagen des öffentlichen Teils  
 
 
 
 

 
 

7.1 Aktualisierung der Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
über die Erhebung von Kurabgaben BV/12/26/029 

 
Herr Dr. Krüger führt durch die Änderungsfassung der Satzung und erläutert die 
Anpassungen. 
Folgende Änderungen müssen vorgenommen werden:  

- §3 (3a) die schriftliche Mitteilung an die Kurverwaltung muss, bei bestehenden 
Unterkünften, alle zwei Jahre erfolgen. 

-  §3 (3b) „[…] die Kurkarte aushändigen.“ Der Wortlaut ist bei der Einführung einer 
digitalen Kurkarte nicht mehr korrekt. Wird angepasst.  

- §4 (1) Bei Anreise- und Abreisetag sollten keine vollen Tage abgerechnet werden.  
-> Der Abreisetag muss nicht gezahlt werden.  

- §4 (4) Zeitspanne auflockern? Herr Krüger schlägt eine Genehmigung durch die 
Kurverwaltung im Ausnahmefall vor. 

- §6(1a) alle Familienangehörigen einschließen 
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Herr Hoffmann bittet um ein zusätzliches Schreiben an alle Vermieter, über die Erhöhung der 
Kurabgabe.  
Die Kurverwaltung soll in anderen Ostseebädern nachfragen, wie es gehandhabt wird, wenn 
Gäste bei einer Kontrolle keine Kurkarte besitzen und ob ggfls. ein Bußgeld/Strafe gezahlt 
werden muss.  
Frau Schönian bittet um eine gesonderte Vereinbarung mit den Strandkorbvermietern, über 
das Abkassieren der Kurabgabe.   
Herr Hoffmann merkt an, dass Hausboote und anliegende Boote im Hafen in der Satzung 
nicht berücksichtigt wurden. Herr Krüger wird eine Regelung/einen Absatz diesbezüglich 
hinzufügen.  
  
Beschluss: 
Der Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt aufgrund des § 5 
der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 777), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBI. M-V 2023 S. 934, 939) und der §§ 
1, 2, 4 und 11 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBI. M-V 2005 S. 146), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. Mai 2023 (GVOBI. M-V 2023 S. 650), die anliegende 
Fassung der Kurabgabensatzung einschließlich folgender der Anpassungen,  

- §3 (3a) die schriftliche Mitteilung an die Kurverwaltung muss, bei bestehenden 
Unterkünften, alle zwei Jahre erfolgen. 

-  §3 (3b) „[…] die Kurkarte aushändigen.“  
- §4 (1) Bei Anreise- und Abreisetag sollten keine vollen Tage abgerechnet 

werden.  
-> Der Abreisetag muss nicht gezahlt werden.  

- §4 (4) Zeitspanne auflockern - Genehmigung durch die Kurverwaltung im 
Ausnahmefall  

- §6 (1a) alle Familienangehörigen einschließen 
- Regelung bzgl. Hausboote und anliegende Boote im Hafen 

zu erlassen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 9 
davon anwesend:   8 
Zustimmung:  8 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

7.2 Infrastruktur „Herrichtung vor DLRG-Unterkunft – Schaffung eines 
Außenbereiches“ BV/12/25/066-1 

 
Frau Guliev führt durch das Konzept.  
 
Beschluss: 
Der Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beauftragt die 
Kurverwaltung, das vorgelegte Konzept umzusetzen. Sie wird befähigt alle aufgeführten 
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Anschaffungen zu besorgen und die Arbeitsleistungen zu erbringen. Das Ziel ist es, das 
Vorhaben rechtzeitig vor Saisonbeginn des Wasserrettungsdienstes 2026 abzuschließen. 
  
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 9 
davon anwesend:   8 
Zustimmung:  8 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 0 
Befangenheit: 0 

 
 

 
 

8 Anfragen der Ausschussmitglieder und Mitteilungen  
 
1. Frau Meier erfragt den aktuellen Sachstand der Sportanlage. Herr Schönian erklärt, 

dass erste Reparaturen geleistet wurden, allerdings noch nach und nach 
Sanierungsarbeiten folgen.  
Frau Meier fragt, ob die Schäden auf einen unsachgemäßen Umgang in der 
Vergangenheit zurückzuführen sind. Herr Schönian verneint dies.  
 

2. Herr Piankowski möchte den Stand zu dem Family-Entertainment-Center wissen. 
Herr Schönian erläutert, dass ein enger Kontakt zu dem Planungsbüro besteht, viele 
Gespräche dazu laufen und aktuell Lösungen gesucht werden.  

 
3. Herr Hoffmann fragt nach dem Stand und den diesjährigen Umzug des 

Aquafunparks. Hier wird, nach Rücksprache mit dem Betreiber, das Gutachten 
beantragt. 

  
4. Herr Hoffmann stellt in Frage, ob der Beginn der Grünschnittannahme ab dem 14.03. 

nicht zu spät wäre. Frau Retzlaff erklärt, dass es für die Wintermonate Sondertermine 
gab. 

 
5. Herr Hoffmann stellt fest, dass die neue Strandnutzungssatzung ab dem 01.06. in 

Kraft getreten sein sollte. Frau Guliev erklärt, dass die Satzung Bestandteil der 
nächsten Sitzung sein wird.   

 
6. Herr Hoffmann erfragt den Stand zu den Aufbauten an dem Laden „Licht und Foto“. 

Frau Guliev greift das Thema im nichtöffentlichen Teil noch einmal auf.  
 
7. Herr Hoffmann erkundigt sich nach dem Stand der Wasserzuleitung zu den DLRG-

Häusern. Herr Schönian teilt mit, dass das Projekt derzeit in Bearbeitung ist.  
 
8. Herr Hoffmann möchte wissen wann das Startdatum der neuen Kurabgabe ist und ob 

bereits alle Bescheid wissen. Frau Guliev erklärt, dass die Satzung Thema der 
kommenden Gemeindevertretersitzung ist und ab dem 01.05.2026 gilt.  

 
Es soll geprüft werden, ob der Hafen, sowie die Boote, welche dort anlegen, in der 
Vergangenheit keine Kurabgabe gezahlt haben.  

 
 
Frau Retzlaff verlässt die Sitzung um 20:54 Uhr.  
Frau Kügler verlässt die Sitzung um 20:56 Uhr.  
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Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Tobias Böse  Milena Schwartz 
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